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R. Argast: Staatsbürgerschaft und Nation

Unter BÃ¼rgerrecht versteht man Ã¼blicherweise
die Summe der Rechte des Einzelnen in einem politischen
Gemeinwesen. Erst wenn man vom StaatsbÃ¼rgerrecht
spricht, wird auch die Frage relevant, wer eigentlich
Anrecht auf diese Rechte haben soll. In der Schweiz
ist das ein bisschen anders. Wenn hier â wie etwa seit
den 1990er-Jahren in immer neuen AnlÃ¤ufen â das
BÃ¼rgerrecht debattiert wird, dann stehen nicht so sehr
individuelle Freiheits- und Partizipationsrechte im Vor-
dergrund. Auf diese kÃ¶nnen die Schweizer vielmehr in
einer sehr viel lÃ¤nger zurÃ¼ckreichenden KontinuitÃ¤t
als etwa die Deutschen vertrauen â und seit 1971 auch
die Schweizerinnen. Nein, wenn hier das BÃ¼rgerrecht
thematisiert wird, dann geht es um das, was andernorts
StaatsangehÃ¶rigkeitsrecht heiÃt; es geht um die Frage,
wer das Recht hat, die bÃ¼rgerlichen Rechte, Pflichten
und Freiheiten wahrzunehmen, wer also volles Mitglied
des politischen Gemeinwesens sein soll â und wer nicht.

Bei der GrÃ¼ndung des Bundesstaats 1848 wurde
dieses Recht zum ersten Mal formuliert und eben hier
entschied man sich bewusst dafÃ¼r, von BÃ¼rgerrecht
und nicht von StaatsangehÃ¶rigkeit zu reden, ein Be-
griff, der damals zu sehr an das preuÃische Untertanen-
Modell erinnerte. Entsprechend verstand man unter
BÃ¼rgerrecht tendenziell auch mehr als in Deutschland
unter StaatsangehÃ¶rigkeit, nÃ¤mlich nicht nur forma-
le ZugehÃ¶rigkeit, sondern â wenn auch in verschie-
denen Phasen der Geschichte unterschiedlich stark be-
tont â ebenso die bÃ¼rgerlichen Rechte und Pflichten, die
mit der Partizipation am Ã¼bergreifenden Gemeinwe-

sen einhergehen. Zugleich aber wurde die formale â aber
grundlegende â Frage, wer Ã¼berhaupt das Recht ha-
ben soll, diese staatsbÃ¼rgerlichen Rechte in Anspruch
zu nehmen, 1848 vom gerade erst gegrÃ¼ndeten Bun-
desstaat weg und in die Kantone und Gemeinden ver-
lagert. Mit anderen Worten: Die bÃ¼rgerlichen Rech-
te wurden nationalisiert, die Frage der ZugehÃ¶rigkeit
fÃ¶deralisiert.

In groben ZÃ¼gen ist das die Ausgangsposition
der Ã¼berzeugenden Studie von Regula Argast Ã¼ber
“StaatsbÃ¼rgerschaft und Nation: AusschlieÃung und
Integration in der Schweiz 1848-1933.” Sie zeichnet
sich vor allem dadurch aus, das Problem der Staats-
bÃ¼rgerschaft (dies der BÃ¼rgerrechte und Staatsan-
gehÃ¶rigkeit Ã¼bergreifende, an ’citizenship’ angelehn-
te Name des GesamtphÃ¤nomens) nicht nur in sei-
nen rechtlichen und politisch-theoretischen Dimensio-
nen zu entfalten, sondern am Beispiel der Schweiz als
“Faktor und Produkt” konkreter Formen des herrschaft-
lichen Handelns und der bÃ¼rgerlichen Partizipation
selbst deutlich zu machen. GroÃe Teile der Forschung
zu diesem Problemfeld tendieren dazu, die verschiede-
nen Modelle und Regelungen der StaatsbÃ¼rgerschaft,
die die Geschichte hervorgebracht hat, komparativ zu
analysieren, um dann nach dem richtigen oder an-
gemessenen Modell zu fragen. Argast dagegen kon-
zentriert auf den Prozess der historischen Herausbil-
dung und VerÃ¤nderung von StaatsbÃ¼rgerschaft und
macht damit die geschichtliche Tiefendimension eines
PhÃ¤nomens deutlich, das politisch fast immer auf der
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Ebene von Prinzipien diskutiert wird.

So sieht Argast im Schweizer Fall aus jener ambiva-
lenten Regelung von 1848 eine “doppelte Deutung” des
dreistufig gegliederten BÃ¼rgerrechts (Gemeinde, Kan-
ton, Bundesstaat) erwachsen: Auf der Gemeindeebene
und eng verknÃ¼pft mit der sehr viel Ã¤lteren Tra-
dition des schweizerischen Armenrechts hielt sich ein
frÃ¼hmodernes, deutlich republikanisches VerstÃ¤ndnis
politischer Herrschaft als patriarchale und souverÃ¤ne
Lenkung Ã¼berschaubarer Gemeinschaften durch sich
selbst, wÃ¤hrend auf Kantons- und Bundesstaatsebene
ein vonArgastmit Foucault “gouvernemental” genannter
Liberalismus vorherrschte, der sich an der regierenden
Steuerung der BevÃ¶lkerung durch die GewÃ¤hrung
von Freiheiten und FreirÃ¤umen der Selbstentfaltung
orientierte. Dadurch wurde die Frage des BÃ¼rgerrechts
langfristig zu einem Objekt des stÃ¤ndigen Aushandelns
nicht nur zwischen der kommunalen und der natio-
nalen Ebene, sondern ebenso zwischen zwei verschie-
denen Auffassungen politischer Herrschaft â was zur
langen Geschichte des kommunalen Widerstands ge-
gen bundesstaatliche Initiativen der Modernisierung des
BÃ¼rgerrechts fÃ¼hrte. So ist etwa die EinfÃ¼hrung
einer modernen am Prinzip des ’ius soli’ orientierten
StaatsbÃ¼rgerschaftsregelung an eben diesem Konflikt
immer wieder gescheitert oder wurde verwÃ¤ssert.

Einer von vielen Schritten in dieser Entwicklung, die
Argast genau rekonstruiert, war die Verfassungsrevisi-
on von 1903, in welcher der Bundesstaat in klassisch
gouvernementaler Manier versuchte, die KohÃ¤sion
des schweizerischen Staatsvolks durch die verstÃ¤rkte
EinbÃ¼rgerung im Land lebender AuslÃ¤nder zu er-
hÃ¶hen, indem er den Kantonen und Gemeinden die
EinfÃ¼hrung des ’ius soli’ freistellte. Diese aber mach-
ten so gut wie keinen Gebrach davon und der Bundes-
saat hatte ein wesentliches Instrument der zentralisier-
ten Regelung von ZugehÃ¶rigkeit gleichsam umsonst
aus der Hand gegeben. Hinzu kam, dass die intendierte
Erleichterung der Integration zugleich mit einer â eben-
falls typisch gouvernementalen â PrÃ¼fung der indivi-
duellen Eignung einhergehen sollte, was in den folgen-
den, vonÃberfremdungsÃ¤ngsten geprÃ¤gten Jahrzehn-
ten auf Gemeinde- und Kantonsebene faktisch zu radi-
kalisierten Ausschlusspraktiken fÃ¼hrte. Noch wichti-
ger fÃ¼r diese Entwicklung aber war der Erste Welt-
krieg, mit dem ein Abschied von der zumindest bun-
desstaatlich bis dahin liberal orientierten Integrations-
politik einherging und einen deutlichen Anstieg kultur-
protektionistischer, fremdenfeindlicher und nationalisti-
scher Positionen nach sich zog. Exklusion, Assimilations-

druck und das verbreitete SelbstverstÃ¤ndnis, ein ganz
besonderes Volk und vor allem: kein Einwanderungsland
zu sein, herrschten jetzt vor. Zu einer breitenwirksamen
Biologisierung und Rassisierung des nationalen Selbst-
verstÃ¤ndnisses ist es aber â laut Argast aufgrund der
ethnisch-kulturellen HeterogenitÃ¤t der Schweiz â nicht
gekommen.

Auch wenn die hier implizierte These, dass biologis-
tische Umdeutungen der Nation ein MindestmaÃ an vor-
gÃ¤ngiger HomogenitÃ¤t voraussetzen, problematisch
erscheint, leuchtet Argasts Befund ein, dass im Falle der
Schweiz die Verwebung der nationalen Diskurse mit den
gegebenen Strukturen und Traditionen der Multikultu-
ralitÃ¤t und des FÃ¶deralismus zu stark war, als dass
sich Ideologeme wie die eines ’homo helveticus’ lang-
fristig hÃ¤tten durchsetzen kÃ¶nnen. Zumindest auf
die BÃ¼rgerrechtsdebatten hatten sie zwar einen radi-
kalisierenden, aber keinen strukturell transformierenden
Einfluss. Offener bleibt demgegenÃ¼ber die Frage nach
der Funktion der in allen Phasen wie selbstverstÃ¤ndlich
aufrecht erhaltenen Exklusion der Frauen von zentra-
len politischen BÃ¼rgerrechten. Argast setzt auch hier
anfÃ¤nglich auf Foucaults Konzept der Gouvernemen-
talitÃ¤t als einer Form des Regierens nicht von Unter-
tanen, sondern einer lebendigen, arbeitenden und sich
reproduzierenden BevÃ¶lkerung. Dies scheint aber eine
deutliche Integration auch und sogar gerade der Frauen
nÃ¶tig zu machen, deren prinzipieller Ausschluss aber
in der Schweiz so wenig hinterfragt wurde, dass Argast
hier eine deutliche Grenze der ErklÃ¤rungskraft des Fou-
caultschen Konzepts sieht.

Eine alternative These wird hier leider nicht for-
muliert. Zwar analysiert Argast die Motive und Ur-
sachen der strukturellen Exklusion von Frauen, fragt
aber selten umgekehrt nach der funktionalen Rolle
dieser Exklusion in der Entwicklungsgeschichte des
BÃ¼rgerrechts. Dabei sind die systematische Dezentra-
lisierung der BÃ¼rgerrechtspolitik einerseits und der
auÃergewÃ¶hnlich lange Ausschluss der Frauen von
der politischen Partizipation andererseits eben die Mo-
mente, durch die sich der Schweizer Fall von ande-
ren abhebt. Hier drÃ¤ngt sich die Frage auf, ob die
basale Binnenexklusion entlang der Geschlechtergren-
zen mÃ¶glicherweise entscheidend dazu beitrug, das
Problem der StaatsangehÃ¶rigkeit gouvernemental ei-
nem multiplen und prinzipiell offenen Verhandlungs-
raum Ã¼berantworten zu kÃ¶nnen, ohne damit die Ein-
heit des Staatsvolks wirklich aufs Spiel zu setzen.

Dies sind aber nur Spekulationen, zu denen Ar-
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gast durch die Vielschichtigkeit ihrer Argumentation in
fruchtbarerWeise einlÃ¤dt. Ãberhaupt besticht das Buch
durch die so riskante wie sorgfÃ¤ltige VerschrÃ¤nkung
einer erstaunlichen Vielzahl unterschiedlichster Per-
spektiven. Nach einer fundierten theoretischen Ein-
fÃ¼hrung in die StaatsbÃ¼rgerschaftproblematik, einer
Darstellung der wesentlichen KontinuitÃ¤tslinien in der
Schweizer Entwicklung und einem Kapitel, das die Fra-
ge nach der Nation und nationalen Vorstellungswelten
als ergÃ¤nzende und zugleich quer zur Rechts- und In-
stitutionengeschichte liegende Untersuchungsachse ein-
fÃ¼hrt, folgen die drei Hauptkapitel, in denen Argast
chronologisch und zugleich systematisch die Entwick-
lung des Schweizer BÃ¼rgerrechts rekonstruiert, von
1848 (im Falle des Kantons- und GemeindebÃ¼rgerrechts
von 1833) bis 1933. Die grundlegend erneuerte Bundes-
verfassung von 1874 und der Erste Weltkrieg bilden da-
bei die entscheidenden ZÃ¤suren. Konkret entwickelt
Argast ihre Thesen an einem dichten und kohÃ¤renten
Quellenkorpus, den sie unter anderem in den drei so
unterschiedlichen wie reprÃ¤sentativen Kantonen bzw.
Gemeinden von ZÃ¼rich, Basel und Einsiedeln ge-
sammelt hat. Die Analyse einzelner FÃ¤lle von Ein-
bÃ¼rgerungsantrÃ¤gen macht die verschiedenen Ebe-
nen deutlich und zugleich plausibel, auf denen Argast
ihre Argumente entwickelt. Dabei gelingt ihr insbeson-
dere die analytische AbwÃ¤gung zwischen Faktoren,
die bis in die Entstehungsphase des BÃ¼rgerrechts zu-
rÃ¼ckreichen und solchen, die erst ab 1914/18 zu einer
“nachtrÃ¤glichen Ethnisierung” und anderen Formen der
VerhÃ¤rtung des im Prinzip liberalen BÃ¼rgerrechts bei-

trugen. Zugleich bleibt der Gegenwartsbezug fast immer
prÃ¤sent, was die historische AufklÃ¤rungsleistung der
Studie unterstreicht.

Auch die Einbeziehung von Theoretikern wie Fou-
cault, Habermas und vielen mehr, Ã¼berzeugt gerade da-
durch, dass sie nicht dogmatisch erfolgt. Nur an man-
chen Stellen wird dem Leser das AbwÃ¤gen und vorsich-
tige Ausloten eines “Mittelwegs” zwischen Forschungs-
positionen oder einer alle Aspekte berÃ¼cksichtigenden
Darstellung etwas zuviel, besonders wenn dabei â
wie bei Qualifikationsarbeiten nicht selten â die kla-
re Thesenbildung sprachlich wie argumentativ hin-
ter dem BemÃ¼hen um Vorsicht und Umsicht zu
verschwinden droht. Insgesamt aber hat Argast eine
Ã¼berzeugende analytische Gesamtuntersuchung des
Schweizer BÃ¼rgerrechts bis 1933 vorgelegt, die ihrThe-
ma nicht nur systematisch entfaltet, sondern weitgehend
historisiert. In eben diesem Blick auf die konkrete ge-
schichtliche Entwicklung wird am Ende verstehbar, war-
um man sich die Schweiz bis heute mit einer modernen
EinbÃ¼rgerungspolitik schwer tut, und zugleich wer-
den implizit die vergangenen und aktuellen Alternativen
deutlich. Weit Ã¼ber den Schweizer Fall hinaus zeigt die
Studie aber auch und vor allem, dass StaatsbÃ¼rgerschaft
eben nicht nur eine Frage liberaler Freiheiten und Parti-
zipationschancen ist, sondern bis heute â Globalisierung
hin oder her â fundamental mit jenem Recht zusammen-
hÃ¤ngt, das schon Hannah Arendt als eine zentrale po-
litische Herausforderung des 20. Jahrhundert ansah: das
Recht, Rechte zu haben.
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